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F	=	Frau 
H	=	Herr 
K	=	Kind
N	=	Keine 		
		  Angabe

4.) Angaben zum Nachweis der Gemeinnützigkeit bei Buchungen in EW-eigene Ferienanlagen 

Das ErholungsWerk ist von der Finanzbehörde als gemeinnütziger Verein anerkannt, weil es durch seine Tätigkeit die Allgemeinheit selbstlos unterstützt. Voraus-
setzung hierfür ist, dass mindestens ⅔ aller Leistungen im Bereich der EW-eigenen Ferienanlagen an Personen erbracht werden, die aufgrund ihres Alters, ihrer 
Behinderung oder ihres Familieneinkommens und Vermögens, die Anerkennung des ErholungsWerks als gemeinnützige Einrichtung auch weiterhin sichern. Die 
dadurch erzielten Steuereinsparungen ermöglichen die günstigen Preise des ErholungsWerks. 

Ich erfülle für mich und die angemeldeten Personen die Kriterien aufgrund persönlicher Voraussetzungen,

  �weil alle Reiseteilnehmer zum Aufenthaltsbeginn das 75. Lebensjahr vollendet haben oder bei allen Reiseteilnehmern eine Schwerbehinderung vorliegt (bitte 
Kopie des Schwerbehindertenausweises beifügen) oder als Begleitperson für Hilfsbedürftige mitreisen. 

Treffen diese persönlichen Voraussetzungen für Sie und die angemeldeten Personen nicht zu, erhalten Sie mit Ihrer Reservierungsbestätigung in Kürze von 
uns einen Bogen zugesandt, den Sie uns bitte innerhalb einer Woche wieder zurück senden (Betrifft Buchungen in eigene Ferienanlagen des ErholungsWerks).

5.) �Bestätigung der Angaben

 Ich, bzw. mein Partner ist/war beschäftigt bei: 	

       	        	      	   
 Post 	  Postbank 	  Telekom 	 anderer Arbeitgeber

Reisende 
gesamt

Besonderheiten zur Buchung: 1 = Gehbehindert   
2 = Rollstuhlfahrer/-in   3 = Sonstige Behinderung 

Schwerbehinderung/Begleitperson (Kopie Schwer-
behindertenausweis beifügen) bitte ankreuzen:
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Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Sollte sich an diesen nach  
der Anmeldung etwas Wesentliches ändern, werde ich das ErholungsWerk unverzüglich  
darüber informieren. 

Mit der Geltung der Reisebedingungen für Pauschalangebote (Katalog S. 239 bzw.  
www.ErholungsWerk.de/reisebedingungen-fuer-pauschalangebote.html) bin ich  
einverstanden. Die Vorstehende Reise wird verbindlich gebucht. Unterschrift/Datum
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ErholungsWerk Post Postbank Telekom e.V.  ·  Postfach 50 03 20  ·  70333 Stuttgart   
Telefon: 071 1 9744 12895  ·  www.ErholungsWerk.de E-Mail: Gruppenreisen@ErholungsWerk.de

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nach den gesetzlichen Bestimmungen zur Vertragsabwicklung (Art. 6 (1) lit. b DSGVO), danach nur zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen 
(Art. 6 (1) lit. c DSGVO) und zu Werbezwecken (z.B. Zusendung des Katalogs und Flyer per Post) (Art. 6 (1) lit. f DSGVO) verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte findet ausschließlich zur Ver-
tragsabwicklung und für die postalische Zusendung unserer Druckwerke statt. Sie sind berechtigt, jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten zu erhalten und Ihre Einwilligung 
für die Zukunft zu widerrufen oder die Verarbeitung einzuschränken. Sie können nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen die Daten berichtigen, löschen oder an Dritte übertragen 
lassen. Bitte wenden Sie sich hierfür an die untenstehende Adresse oder an Datenschutz@ErholungsWerk.de. Sie haben außerdem das Recht zur Beschwerde bei der zuständigen Aufsichts-
behörde.  Eine umfassende Datenschutzerklärung finden Sie im aktuellen Urlaubskatalog oder online unter: www.ErholungsWerk.de/datenschutz.html

F	=	Frau 
H	=	Herr
N	=	Keine Angabe

3.) Mein/unser Buchungswunsch        	 von:                          bis:  

Reisenummer(n): 	       		  Gewünschte Unterbringung: 		  Sitzplatzwunsch:  	

+ +

Falls keine Nummer angekreuzt ist, wird die Zusatzleistung für alle Reisenden gebucht.
	 Nummer bitte ankreuzen 	 Nummer bitte ankreuzen 	 Nummer bitte ankreuzen 	

Doppelbelegung

Zusatzleistungen (z.B: Seeseite, Versicherungen bei Flug- oder Schiffsreisen)               Abfahrtsort/Abflughafen:	

                

	  	 1  2 3 4	 1  2 3 4 	 1  2 3 4 

Einzel- vorne mitte hinten

Code		  Code		  Code		
Zusatzleistung für Reisende-Nummer: 	 Zusatzleistung für Reisende-Nummer: 	 Zusatzleistung für Reisende-Nummer:        		

1.) Angaben zu meiner Person

	 		  Ruhestand	 Personalnr./SAP-Nr.* 	 Kundennr.*			 
			   0=ja/1=nein

Anrede      	 Name 			   Vorname(n)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl 		  Ort  

Telefon 				    Mobilnummer		

E-Mail Adresse (wenn Reiseunterlagen per E-Mail erwünscht)

Reservierungsnr.

2.) Diese Personen reisen
Nr. 	 Anrede: 	 Name/Vorname(n): 		    Geburtsdatum (TTMMJJ): 
 
 1

 2

 3

 4

Nr. Botschafter/in

  

            

  

           

  

1 0  0 9 2 4 1 9 0 9 2 4

72100
Textfeld
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Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise  nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Die nachfolgenden Informationen gelten für die Buchung von Pauschalreisen, die beim jeweiligen Angebot mit „P“ gekennzeichnet sind.

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302.  Daher können Sie alle 
EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Erholungswerk Post Postbank Telekom e.V. trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße 
Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt das Erholungswerk Post Postbank Telekom e.V. über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die 
Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz.

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302

• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags.
• Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen.
•  Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung

setzen können.
•  Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen.
•  Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorge-

sehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende
vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die
entsprechenden Kosten sich verringern.

•  Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen
Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor
Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung.

•  Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispiels-
weise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen.

•  Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.
•  Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemes-

sene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik
Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der
vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.

• Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden.
• Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet.
•  Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveran-

stalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung 
der Reisenden gewährleistet. Das Erholungswerk Post Postbank Telekom e.V. hat eine Insolvenzabsicherung mit TourVERS abgeschlossen. Die Reisenden können  Tour-
VERS Touristik-Versicherungs-Service GmbH, Borsteler Chaussee 51, 22453 Hamburg, service@tourvers.de  kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der In-
solvenz des Erholungswerk Post Postbank Telekom e.V. verweigert werden. Ab 01.01.2022 können sich ggf. die Versicherungsdaten ändern. Sollte dies der Fall sein,
werden die Kunden rechtzeitig darüber informiert.

Webseite, auf welcher die Gesamtausgabe des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu finden ist: www.gesetze-im-internet.de/bgb

Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei der Vermittlung verbundener Reiseleistungen

Die nachfolgenden Informationen gelten, soweit das Erholungswerk Anbieter verbundener Reiseleistungen ist. Dies ist der Fall, wenn zu Unterkunftsangeboten – beim jeweili-
gen Angebot mit „U“ bezeichnet“ – vom Erholungswerk bei der Buchung oder innerhalb von 24 Stunden nach der Buchung weitere Reiseleistungen wie z.B. eine Beförderung 
mit Bus, Bahn oder Flugzeug oder Ausflüge oder sonstige touristische Angebote vermittelt werden. Die Informationen gelten nicht, wenn die weitere Reiseleistung erst vor 
Ort nach dem Einchecken in die Unterkunft vermittelt wird oder wenn der Wert der vermittelten Leistungen weniger als 25 % des Gesamtpreises des Unterkunftsangebots 
beträgt.

Bei Buchung zusätzlicher Reiseleistungen für Ihre Reise über das Erholungswerk Post Postbank Telekom e.V. 
• im Anschluss an die Auswahl und Zahlung einer Reiseleistung bei einem Besuch oder Kontakt beim / mit dem Erholungswerk Post Postbank Telekom e.V.,
• anlässlich verschiedener Besuche beim Erholungswerk Post Postbank Telekom e.V. oder anlässlich verschiedener Kontaktaufnahmen mit diesem
können Sie die nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 für Pauschalreisen geltenden Rechte nicht in Anspruch nehmen.

Daher ist das Erholungswerk Post Postbank Telekom e.V. nicht für die ordnungsgemäße Erbringung solcher zusätzlichen Reiseleistungen verantwortlich.  
Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Leistungserbringer.

Bei Buchung zusätzlicher Reiseleistungen 
• bei demselben Besuch des Erholungswerk Post Postbank Telekom e.V. oder bei demselben Kontakt mit diesem oder 
•  anlässlich verschiedener Besuche beim Erholungswerk Post Postbank Telekom e.V. oder anlässlich verschiedener Kontaktaufnahmen mit diesem innerhalb von 24 Stunden 

nach Bestätigung Ihrer Buchung durch das Erholungswerk Post Postbank Telekom e.V.
werden diese Reiseleistungen jedoch Teil verbundener Reiseleistungen. In diesem Fall verfügt das Erholungswerk Post Postbank Telekom e.V. über die nach dem
EU-Recht vorgeschriebene Absicherung für die Erstattung Ihrer Zahlungen an Erholungswerk Post Postbank Telekom e.V. für Dienstleistungen, die aufgrund der Insolvenz
des Erholungswerk Post Postbank Telekom e.V. nicht erbracht wurden. Beachten Sie bitte, dass dies im Fall einer Insolvenz des betreffenden Leistungserbringers keine
Erstattung bewirkt.

Das Erholungswerk Post Postbank Telekom e.V. hat eine Insolvenzabsicherung mit TourVERS abgeschlossen. Die Reisenden können  TourVERS Touristik-Versicherungs-Ser-
vice GmbH, Borsteler Chaussee 51, 22453 Hamburg, service@tourvers.de  kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz des Erholungswerk Post
Postbank Telekom e.V. verweigert werden. Ab 01.01.2022 können sich ggf. die Versicherungsdaten ändern. Sollte dies der Fall sein, werden die Kunden rechtzeitig darüber 
informiert.

Hinweis: Diese Insolvenzabsicherung gilt nicht für Verträge mit anderen Parteien als dem Erholungswerk Post Postbank Telekom e.V., die trotz der Insolvenz des Erho-
lungswerk Post Postbank Telekom e.V. erfüllt werden können. 

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist: www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de

FORMBLATT

Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise  nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Die nachfolgenden Informationen gelten für die Buchung von Pauschalreisen, die beim jeweiligen Angebot mit „P“ gekennzeichnet sind.

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302.  Daher können Sie alle 
EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Erholungswerk Post Postbank Telekom e.V. trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße 
Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt das Erholungswerk Post Postbank Telekom e.V. über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die 
Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz.

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302

• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags.
• Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen.
•  Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung

setzen können.
•  Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen.
•  Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorge-

sehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende
vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die
entsprechenden Kosten sich verringern.

•  Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen
Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor
Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung.

•  Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispiels-
weise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen.

•  Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.
•  Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemes-

sene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik
Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der
vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.

• Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden.
• Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet.
•  Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveran-

stalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung 
der Reisenden gewährleistet. Das Erholungswerk Post Postbank Telekom e.V. hat eine Insolvenzabsicherung mit TourVERS abgeschlossen. Die Reisenden können  Tour-
VERS Touristik-Versicherungs-Service GmbH, Borsteler Chaussee 51, 22453 Hamburg, service@tourvers.de  kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der In-
solvenz des Erholungswerk Post Postbank Telekom e.V. verweigert werden. Ab 01.01.2022 können sich ggf. die Versicherungsdaten ändern. Sollte dies der Fall sein,
werden die Kunden rechtzeitig darüber informiert.

Webseite, auf welcher die Gesamtausgabe des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu finden ist: www.gesetze-im-internet.de/bgb

Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei der Vermittlung verbundener Reiseleistungen

Die nachfolgenden Informationen gelten, soweit das Erholungswerk Anbieter verbundener Reiseleistungen ist. Dies ist der Fall, wenn zu Unterkunftsangeboten – beim jeweili-
gen Angebot mit „U“ bezeichnet“ – vom Erholungswerk bei der Buchung oder innerhalb von 24 Stunden nach der Buchung weitere Reiseleistungen wie z.B. eine Beförderung 
mit Bus, Bahn oder Flugzeug oder Ausflüge oder sonstige touristische Angebote vermittelt werden. Die Informationen gelten nicht, wenn die weitere Reiseleistung erst vor 
Ort nach dem Einchecken in die Unterkunft vermittelt wird oder wenn der Wert der vermittelten Leistungen weniger als 25 % des Gesamtpreises des Unterkunftsangebots 
beträgt.

Bei Buchung zusätzlicher Reiseleistungen für Ihre Reise über das Erholungswerk Post Postbank Telekom e.V. 
• im Anschluss an die Auswahl und Zahlung einer Reiseleistung bei einem Besuch oder Kontakt beim / mit dem Erholungswerk Post Postbank Telekom e.V.,
• anlässlich verschiedener Besuche beim Erholungswerk Post Postbank Telekom e.V. oder anlässlich verschiedener Kontaktaufnahmen mit diesem
können Sie die nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 für Pauschalreisen geltenden Rechte nicht in Anspruch nehmen.

Daher ist das Erholungswerk Post Postbank Telekom e.V. nicht für die ordnungsgemäße Erbringung solcher zusätzlichen Reiseleistungen verantwortlich.  
Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Leistungserbringer.

Bei Buchung zusätzlicher Reiseleistungen 
• bei demselben Besuch des Erholungswerk Post Postbank Telekom e.V. oder bei demselben Kontakt mit diesem oder 
•  anlässlich verschiedener Besuche beim Erholungswerk Post Postbank Telekom e.V. oder anlässlich verschiedener Kontaktaufnahmen mit diesem innerhalb von 24 Stunden 

nach Bestätigung Ihrer Buchung durch das Erholungswerk Post Postbank Telekom e.V.
werden diese Reiseleistungen jedoch Teil verbundener Reiseleistungen. In diesem Fall verfügt das Erholungswerk Post Postbank Telekom e.V. über die nach dem
EU-Recht vorgeschriebene Absicherung für die Erstattung Ihrer Zahlungen an Erholungswerk Post Postbank Telekom e.V. für Dienstleistungen, die aufgrund der Insolvenz
des Erholungswerk Post Postbank Telekom e.V. nicht erbracht wurden. Beachten Sie bitte, dass dies im Fall einer Insolvenz des betreffenden Leistungserbringers keine
Erstattung bewirkt.

Das Erholungswerk Post Postbank Telekom e.V. hat eine Insolvenzabsicherung mit TourVERS abgeschlossen. Die Reisenden können  TourVERS Touristik-Versicherungs-Ser-
vice GmbH, Borsteler Chaussee 51, 22453 Hamburg, service@tourvers.de  kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz des Erholungswerk Post
Postbank Telekom e.V. verweigert werden. Ab 01.01.2022 können sich ggf. die Versicherungsdaten ändern. Sollte dies der Fall sein, werden die Kunden rechtzeitig darüber 
informiert.

Hinweis: Diese Insolvenzabsicherung gilt nicht für Verträge mit anderen Parteien als dem Erholungswerk Post Postbank Telekom e.V., die trotz der Insolvenz des Erho-
lungswerk Post Postbank Telekom e.V. erfüllt werden können. 

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist: www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de

FORMBLATT
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